
 2 StR 372/07 - Landgericht muss Straftaten der
Kölner "Bickendorf Gangsters" teilweise erneut prüfen

Jugendstrafrecht

Das Landgericht hat auf alle Angeklagten Jugendstrafrecht angewendet.

Es hat drei der Angeklagten zu Jugendstrafen zwischen zehn Monaten und zwei Jahren verurteilt, deren
Vollstreckung es zur Bewährung ausgesetzt hat.

Bei zwei Angeklagten hat das Landgericht die Entscheidung über die Verhängung von Jugendstrafe zur
Bewährung ausgesetzt. Dies bedeutet, dass es sich die Verhängung von Jugendstrafen für den Fall
vorbehalten hat, dass sich durch schlechte Führung der Angeklagten während der Bewährungszeit
nachträglich erweist, dass schon die abgeurteilten Taten auf schädliche Neigungen dieser Angeklagten
zurückzuführen waren.

Drei Angeklagte hat das Landgericht verwarnt und ihnen Weisungen für ihre Lebensführung erteilt.

Gegen das Urteil des Landgerichts hat die Staatsanwaltschaft hinsichtlich sieben der acht Angeklagten zu
deren Ungunsten Revision eingelegt. Sie hat das Urteil mit der Sachrüge angegriffen, weil das Landgericht
den strafrechtlichen Begriff der Bande fehlerhaft angewendet habe, und hat zudem die Auffassung vertreten,
dass das Landgericht unvertretbar milde Sanktionen verhängt habe.

Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil des Landgerichts im Schuldspruch überwiegend
aufgehoben. Die Beweiswürdigung des Landgerichts erwies sich teilweise als lückenhaft, weil es belastende
Tatumstände nicht gewürdigt und seiner Bewertung entlastende Angaben verschiedener Angeklagter ohne
ausreichende Überprüfung ihrer Richtigkeit zu Grunde gelegt hat. Auch die rechtliche Wertung, mit der das
Landgericht in fünf Fällen das Bestehen einer Bande sowie in einem Falle das Bestehen einer Übereinkunft
zur gemeinschaftlichen Begehung verneint hat, hat der Senat als fehlerhaft angesehen, weil das Landgericht
wesentliche Indizien unberücksichtigt gelassen bzw. nicht zutreffend gewertet und die erforderliche
Gesamtschau unterlassen hat.

Die Aufhebungen der Schuldsprüche führten bei allen sieben Angeklagten auch zur Aufhebung der
Rechtsfolgenaussprüche.

Der 2. Strafsenat hat die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Jugendkammer
des Landgerichts Köln zurückverwiesen und für die erneute Verhandlung darauf hingewiesen, dass das
Landgericht keine zu hohen Anforderungen an die Voraussetzungen der gesetzlichen
Strafzumessungskriterien der schädlichen Neigungen und der Schwere der Schuld stellen dürfe. Das
Vorhandensein schädlicher Neigungen dränge sich bei Begehung zahlreicher schwerer Straftaten in einem
relativ kurzen Zeitraum auf. Schwere und besonders schwere Brandstiftung und schwerer Raub seien
Verbrechen, deren Begehung im Regelfall die Annahme rechtfertige, dass die Verhängung von Jugendstrafe
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wegen der Schwere der Schuld erforderlich sei.
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